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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Kulturbetrieb
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

E 49/0073/WP17
öffentlich

26.02.2019
E 49/S

Umgang mit Schenkungen, Nachlässen und Kunst im öffentlichen 
Raum
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
28.03.2019 Betriebsausschuss Kultur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt 

die Umsetzung.
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Erläuterungen:
Aufgrund der Ergebnisse der Museumsstrukturkommission im Jahre 2015 wurde die seinerzeit 

beschlossene Vorgehensweise insoweit umgesetzt als die kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen 

des BAKU das Expertengremium bilden, die wiederum dem BAKU einen Empfehlungsbeschluss 

übermitteln. Dies hat zur Folge, dass der BAKU mehrfach mit der Angelegenheit befasst wird. Daher 

schlägt die Verwaltung für die Zukunft folgende Vorgehensweise vor:

Die Verwaltung bereitet einen Beschlussvorschlag vor, der, analog zu den im Vergabeverfahren 

genutzten Umlaufverfahren, den Fraktionen zur Mitzeichnung gesandt wird. Sofern kein Einspruch 

erhoben wird, kann die Annahme der Schenkungen oder Nachlässe für die darauffolgende 

BAKUSitzung (oder Ratssitzung) vorbereitet werden. Sofern ein Einspruch erhoben wird, erfolgt eine 

Beratung im folgenden BAKU, in dem dann mit Mehrheit beschlossen wird.
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